
 

Informationen über die artenschutzrechtlichen Vorschriften 
 
 

Ziel des Artenschutzes ist es, bedrohte Tier- und Pflanzenarten vor dem Aussterben 
zu schützen. Hierzu ist es erforderlich, unkontrollierte Entnahmen aus der Natur und 
somit den illegalen Handel einzudämmen. Um diesen Schutz gewährleisten zu kön-
nen, gibt es internationale, europäische und nationale Rechtsvorschriften. 
 
Auf der internationalen Ebene regelt das Washingtoner Artenschutzübereinkommen 
(WA) die artenschutzrechtlichen Belange. Innerhalb der Europäischen Union gelten 
die entsprechenden EG-Verordnungen sowie EG-Richtlinien. Auf nationaler Ebene 
sind zusätzlich die Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sowie 
der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) zu beachten. 
 
Der Schutzcharakter der einzelnen Arten ergibt sich aus der entsprechenden EG-
Verordnung, der EG-Vogelschutzrichtlinie, der FFH-Richtlinie bzw. der BArtSchV. 
Nach § 20 a BNatSchG unterscheidet man zwischen besonders geschützten Arten 
(z.B. alle Exemplare des Anhangs A und B der EG-VO) und streng geschützten Ar-
ten. Als streng geschützt gelten alle besonders geschützten Arten, welche obendrein 
vom Aussterben bedroht sind (z.B. alle Exemplare des Anhangs A der EG-VO). 
 
Grundsätzlich unterliegen alle besonders geschützten Arten einem Besitz- und Ver-
marktungsverbot, es sei denn, bestimmte Voraussetzungen und Bedingungen wer-
den erfüllt. Diese sollten im Einzelfall mit der Unteren Landschaftsbehörde abgeklärt 
werden. 
 
Für Halter besonders geschützter Exemplare ergeben sich aus den umfangreichen 
Rechtsvorschriften verschiedene Verpflichtungen, von denen einige im Folgenden 
aufgeführt werden: 
 
• Haltungsvoraussetzungen (§ 7 BArtSchV) 

Wirbeltiere der besonders geschützten Arten dürfen nur gehalten werden, wenn 
sie/ keinem Besitzverbot unterliegen und der Halter die erforderliche Zuverlässig-
keit und ausreichende Kenntnisse über die Haltung und Pflege der Tiere hat sowie 
über die erforderlichen Einrichtungen verfügt, die Gewähr dafür bieten, dass die 
Tiere nicht entweichen können und die Haltung den tierschutzrechtlichen Vor-
schriften entspricht. 

 
• Anzeigepflicht (§ 7 BArtSchV) 

Wer Wirbeltiere der besonders geschützten Arten (ausgenommen Tiere der Anla-
ge 5 BArtSchV) hält, ist verpflichtet, den gesamten Tierbestand, jeden Zu- und 
Abgang sowie die Kennzeichnung der Tiere unverzüglich schriftlich bei der Unte-
ren Landschaftsbehörde, unter Beifügung eines geeigneten Herkunftsnachweises, 
anzuzeigen.  
Für die schriftliche Anmeldung stehen entsprechende Bestandsanzeige-Vordrucke 
zur Verfügung. 

 
 
 
 



• Nachweispflicht (§ 49 BNatSchG) 
Wer besonders geschützte Arten besitzt, muss der Behörde gegenüber nachwei-
sen, dass er rechtmäßig im Besitz dieser Exemplare ist. Dies ist z.B. durch Vorla-
ge entsprechender Herkunftsbelege möglich (Rechnungen, Kaufquittungen, 
Einfuhrgenehmigungen, CITES-Bescheinigungen, EG-Bescheinigungen o.ä.). 

 
• Kennzeichnungspflicht (§§ 12-15 BArtSchV) 

Wer lebende Säugetiere, Vögel und Reptilien der in Anlage 6 BArtSchV aufgeführ-
ten Arten hält, hat diese unverzüglich zu kennzeichnen. Als Kennzeichen ist bei 
den Vogelarten in erster Linie der Fußring, bei anderen Wirbeltierarten der implan-
tiere Mikrochip-Transponder vorgeschrieben.  
Weitere Informationen diesbezüglich sind bei den beiden Fachverbänden erhält-
lich, von denen die Kennzeichen ausschließlich zu beziehen sind: 

 

 Bundesverband für fachgerechten Natur- und Artenschutz (BNA), Postfach 1110, 76707  
Hambrücken, Tel.: 07255-2800, Fax: 07255-8355, E-Mail: gs@bna-ev.de, Internet: 
http://www.bna-ev.de 

 

 Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschland e.V. (ZZF), Postfach 1420, 63204 
Langen, Tel.: 06103-91070, Fax: 06103-910733, E-Mail: info@zzf.de, Internet: 
http://www.zzf.de / Frau Birt: Tel.: 06103-910724 / E-Mail: ringstelle@zzf.de 

 
• Kennzeichnung von Reptilien 

Zwischenzeitlich ist anstelle der Kennzeichnung mit Transponder die Individualer-
kennung mittels Fotodokumentation bei folgenden Arten durchzuführen: 
 

 Griechische Landschildkröten                  Maurische Landschildkröten 
 Breitrandschildkröten                               Strahlenschildkröten 
 Madagaskar-Hundskopfboas                   Südliche Madagaskarboas 

 
• Bescheinigungspflicht (Art. 10 EG-VO 338/97) 

Für nach EG-Recht geschützte Arten des Anhangs A (streng geschützt) gelten 
gesonderte Bescheinigungspflichten im Hinblick auf den Handel und gegebenen-
falls Transport. Voraussetzung für die Erteilung der Bescheinigungen durch die 
Untere Landschaftsbehörde ist u.a. die entsprechende Kennzeichnung der Ex-
emplare nach den Vorschriften des EG-Rechts. 

 
• Buchführungspflicht (§ 6 BArtSchV) 

Wer gewerbsmäßig Tiere oder Pflanzen der besonders geschützten Arten erwirbt, 
be- oder verarbeitet oder in den Verkehr bringt, hat ein Aufnahme- und Ausliefe-
rungsbuch mit täglicher Eintragung zu führen. 
 

Hinweis: 
Ein Verstoß gegen die artenschutzrechtlichen Vorschriften stellt eine Ordnungswid-
rigkeit dar, die mit einer Geldbuße bis zu 50.000,-- € geahndet werden kann. 
 

Sofern der Nachweis der Berechtigung zum Besitz von geschützten Arten nicht er-
bracht werden kann, können die Exemplare beschlagnahmt und eingezogen werden. 

 

Für weitere Fragen steht die Untere Landschaftsbehörde des Rhein-Sieg-Kreises 
gerne zur Verfügung: 
 

 Telefon: 02241-13 3376                 Internet: http://www.rhein-sieg-kreis.de 
 Fax:       02241-13 3200                 E-Mail: barbara.franken@rhein-sieg-kreis.de 


